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Donnerstag, 01. Februar 2024 Nr. 252. Jahrgang

Ersatzneubau Rezatbrücke

Fotos: Markus Nehmer

Wie die Autobahn GmbH dem Markt Lichtenau mitgeteilt 
hat, beginnt am 01.02.2024 der Ersatzneubau der Rezatbrü-
cke der Autobahn A6.
Es ist vorgesehen, dass der Verkehr auf eine Fahrbahn umge-
leitet wird, während die andere Fahrbahnseite abgebrochen 
und neu errichtet wird. Bei Fertigstellung des neuen Teils der 
Fahrbahn wird dann der andere Fahrbahnteil abgebrochen 
und neu gebaut. Dabei wird die Rezatbrücke bereits auf den 

künftigen sechsspurigen Betrieb der Autobahn vorbereitet.
Der Markt Lichtenau geht während der Bauzeit von Beein-
trächtigungen durch die Baustelle aus.
Wir bitten Sie deshalb bereits jetzt um Ihr Verständnis und 
Ihre Geduld.

Ihr Markt Lichtenau
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Verantwortlich für den amtlichen Teil:
Der Erste Bürgermeister des Martes Lichtenau,
Markus Nehmer, Ansbacher Straße 11, 91586 Lichtenau,
Herausgeber: Markt Lichtenau
Anzeigenannahme und- verwaltung: 
Fa. Habewind, Inh. Peter Haberzettl, Neuses 74, 91575 Windsbach, 
Tel.: 09871/706 2520, E-mail: la@habewind.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00-13.00 Uhr und nach Vereinbarung
Druck: PuK Krämmer GmbH,
Nürnberger Straße 47, 91244 Reichenschwand
Für Satz- und Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Ansprechpartner

1. Bürgermeister
Markus Nehmer poststelle@markt-lichtenau.de
 09827-92 11 14
Geschäftsleiter
Thomas Balles thomas.balles@markt-lichtenau.de
 09827-92 11 16

Vorzimmer Bürgermeister
Sekretariat
Ines Harlacher ines.harlacher@markt-lichtenau.de
 09827-92 11 15

Bürgerbüro
einwohnermeldeamt@markt-lichtenau.de
Denise Heiden denise.heiden@markt-lichtenau.de
 09827-92 11 11

Elke Klein elke.klein@markt-lichtenau.de
 09827-92 11 12

Finanzverwaltung
Kämmerei
Dirk Popp dirk.popp@markt-lichtenau.de
 09827-92 11 18 

Kasse
Eva Hertlein eva.hertlein@markt-lichtenau.de
08.00 - 12.00 Uhr 09827-92 11 19

Grund- und Hundesteuer, Pacht
Gerd Großer  gerd.grosser@markt-lichtenau.de
 09827-92 11 28
Gewerbesteuer
Christa Haupt christa.haupt@markt-lichtenau.de
 09827-92 11 21

Bauverwaltung
Christian Dietrich - Leitung Bauverwaltung
       christian.dietrich@markt-lichtenau.de
       09827-92 11 23

Birgit Moezer birgit.moezer@markt-lichtenau.de
 09827-92 11 24
Julia Kranz julia.kranz@markt-lichtenau.de
 09827-92 11 25

Personalverwaltung 
Constanze Kanbach  constanze.kanbach@markt-lichtenau.de
       09827-92 11 26
Projektmanagement
Claudia Blank claudia.blank@markt-lichtenau.de
 09827-92 11 29

Gemeindewerke
gemeindewerke@markt-lichtenau.de
Stefan Fischer - Werksleiter
 stefan.� scher@markt-lichtenau.de
 09827-92 11 20

Sarah Heusel sarah.heusel@markt-lichtenau.de
Mo. 08.00 - 12.00 Uhr 09827-92 11 17

Daniela Schmidt daniela.schmidt@markt-lichtenau.de
Di.-Fr.  09827-92 11 17
08.00 - 12.00 Uhr

Ehrenamtlicher Archiv-/Kulturbeauftragter
Gerhard Obenauf gerhard.obenauf@gmx.de
 09827-60 83

Bauhof 
Christopher Ramos  09827-6974

Kläranlage
Erwin Leuchs 09827-92 71 44
Dieter Meier 09827-92 71 44

Jugendzentrum juz@markt-lichtenau.de
Heike Rosenkranz 09827-24 07 40

Grundschule sekretariat@grundschule-lichtenau.de
Martin Schuster 09827-17 93
 09827-69 76 (Fax)
OGS
Karin Eder    ogs@grundschule-lichtenau.de
Mo. - Fr. 11.00 - 13.00 Uhr 09827-92 52 47 

Gemeindebücherei buecherei@markt-lichtenau.de
 09827-57 09 877

BITTE BEACHTEN:
Nächste Ausgabe 03: Freitag, 01. März 2024

Redaktionsschluss: Freitag, 16. Februar 2024

Redaktionelle Beiträge (Vereinsnachrichten, Veranstaltungen)
bitte weiterhin an ines.harlacher@markt-lichtenau.de

Beiträge, die nach dem 16.02.2024 in Lichtenau eingereicht 
werden, können leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Rathaus - Öff nungszeiten
Die Rathausverwaltung ändert zum 01.01.2024 ihre Öffnungs-

zeiten. Sie ist nun zu folgenden Zeiten zu erreichen:

Montag: 08.00 Uhr – 12.00 Uhr

 14.00 Uhr – 18.00 Uhr

Dienstag: 08.00 Uhr – 12.00 Uhr

Mittwoch: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr

Donnerstag: 08.00 Uhr – 12.00 Uhr

Freitag: 08.00 Uhr – 12.00 Uhr

Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir Sie für die 

Beantragung von Ausweisen (Personalausweis, Reisepass oder 

Kinderausweis) telefonisch oder über unsere Homepage unter: 

www.terminland.de/markt-lichtenau/ einen Termin zu verein-

baren. Dies erleichtert uns die Arbeit ungemein.

Für Ihr Verständnis Vielen Dank!

Ihre Rathausverwaltung

Telefon: 09827 / 92 11 0

Fax: 09827 / 92 11 33

Mail: poststelle@markt-lichtenau.de

Internet: www.markt-lichtenau.de
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Öffnungszeiten Wertstoffhof

Wertstoffhof Öffnungszeiten
01. November bis 31. März
•	 Mittwoch: 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
•	 Samstag: 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Öffnungszeiten Gemeindebücherei

Gemeindebücherei Öffnungszeiten
Montag 16.30 - 18.30 Uhr
Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr
Während der Faschingsferien ( 12.02.2024 und 14.02.2024 ) ist 
die Bücherei geschlossen.
Tel.-Nr.: 09827-57 09 877
E-Mail: buecherei@markt-lichtenau.de

Müllabfuhr

Müllabfuhr
Restmüll:
Donnerstag, 01.02.
Donnerstag, 15.02.
Donnerstag, 29.02.

Biotonne:
Donnerstag, 08.02.
Donnerstag, 22.02.

Papiertonne:
Freitag, 02.02.
Donnerstag, 29.02.

Gelber Sack:
Dienstag, 13.02.

Die Telefonnummer der Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit 
und Betreuung der Wertstoffhöfe: 0981/468-2345.

Kontonummern des Marktes Lichtenau

Kontonummern
Kontonummern des Marktes Lichtenau:
Sparkasse Ansbach:
IBAN: DE72 7655 0000 0000 2344 19
BIC: BYLADEM1ANS
VR-Bank Mittelfranken Mitte eG:
IBAN: DE13 7656 0060 0000 2014 48
BIC: GENODEF1ANS
VR Bank im südlichen Franken eG:
IBAN: DE41 7659 1000 0003 2642 54
BIC: GENODEF1DKV
Gemeindewerke Lichtenau
Sparkasse Ansbach:
IBAN: DE25 7655 0000 0008 3927 71
BIC: BYLADEM1ANS

Gemeinderat
Nächste Sitzung des Marktgemeinderates:
Donnerstag, 15.02.2024 - Beginn: 19.00 Uhr
Sitzungssaal, Rathaus Lichtenau

Bauausschuss
Nächste Sitzung des Bauausschusses: Montag, 12.02.2024
Beginn 18.30 Uhr
Sitzungssaal, Rathaus Lichtenau

Notar in Lichtenau (Rathaus)

Nächster Notartermin in Lichtenau
Notartermin Februar: Donnerstag, 01.02.24
Ab 2024 finden die Notartermine in Lichtenau bis auf weiteres alle 
2 Monate statt.
Eine vorherige Terminabsprache mit dem Notariat ist zwingend 
notwendig.
Notare Heilsbronn
Notarin Dr. Kathrin Maniak
Notarin Dr. Andrea Issad
Hauptstraße 5
D-91560 Heilsbronn
Tel.: + 49 (0)9872 – 80560
www.notare-heilsbronn.de

Jugendverkehrsschule

Jugendverkehrsschule
Achtung Dauerparker auf dem Festplatz: Vom 18. März 2024 bis zum 
22. März 2024 wird der Festplatz wieder von der Jugendverkehrs-
schule der Polizei Heilsbronn/Ansbach belegt!
Bitte achten Sie auf unsere jungen Verkehrsteilnehmer!

Funkalarmierung der Freiwilligen Feuerwehren 
(Probealarm der Sirenen mit Funksteuerung)

Funkalarmierung
Samstag, 03. Februar 2024,
in der Zeit von 11.05 Uhr bis 11.20 Uhr
Der Alarm wird in folgenden Ortsteilen ausgelöst: Lichtenau, 
Schlauersbach, Immeldorf, Fischbach, Gotzendorf, Malmersdorf, 
Oberrammersdorf, Unterrottmannsdorf, Wattenbach, Zandt und 
Herpersdorf.

Zuständiger Hornissenberater
Erich Klöckner
erich.kloeckner@ekloeckner.de
0160-227 28 46

Zuständiger Biberberater
Jürgen Korschinek
juergen.korschinek@gmail.com
Tel. : 0171 - 57 11 383

Landratsamt Ansbach führt digitalen Bauantrag ein
Das Landratsamt Ansbach hat zum 01.01.2024 den digitalen 
Bauantrag eingeführt. Damit ergeben sich zwei Änderungen, 
die für Bauherren sowie für planende und ausführende Unter-
nehmen wichtig sind: 
Bauanträge können künftig bei der Bauaufsichtsbehörde am 
Landratsamt Ansbach über einen Online-Assistenten einge-
reicht werden. Die technischen Voraussetzungen dafür werden 
derzeit geschaffen. Und: Ab Jahresanfang 2024 gehen nicht nur 
Online-Anträge zuerst beim Landratsamt Ansbach ein, sondern 
auch alle schriftlichen Bauanträge sind beim Landratsamt Ans-
bach einzureichen (§ 8 Satz 1 DBauV).
Eine Ausnahme stellen schriftliche Anträge für das Genehmigungs-
freistellungsverfahren sowie Anträge auf Befreiung dar. Diese sind 
weiterhin über die zuständige Gemeinde einzureichen.
Betroffene Gemeinden müssen vom Landratsamt Ansbach un-
verzüglich nach Eingang des Bauantrags beteiligt werden (§ 8 
Satz 2 DBauV).

www.markt-lichtenau.de
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Bericht über die Gemeinderatssitzung vom 14. De-
zember 2023
Würdigung der Verleihung der Verdienstmedaille in Bronze an 
den 2. Bgm. Bauer durch den Freistaat Bayern
Aufgrund seines hohen ehrenamtlichen Engagements im kommu-
nalen Bereich erhielt der 2. Bürgermeister Friedrich Bauer vom Frei-
staat Bayern die Verdienstmedaille in Bronze.
Zu Beginn der Gemeinderatssitzung beglückwünschte 1. Bgm. Neh-
mer ihn für diese Auszeichnung und wünschte ihn weiterhin Alles 
Gute.
2. Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 32a 
„Oberrammersdorf-Nord“ für eine Freiflächenphotovoltaikan-
lage
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte der 1. Bürgermeister 
Frau Architektin Doll die den aktuellen Verfahrensstand vorstellte. 
Anschließend wog der Marktgemeinderat jeweils einstimmig die 
eingegangenen Stellungnahmen der Fachbehörden nach Vorschlag 
von Frau Doll ab und billigte den Entwurf des Bebauungsplanes 
und der entsprechenden Änderung des Flächennutzungsplanes. 
Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, die Planentwürfe 
öffentlich auszulegen.
Vorstellung von Projekten zur Errichtung von Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlagen durch die Firma greenovative Nürnberg
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte der 1. Bürgermeister 
Herrn Birkmair von der Firma greenovative Nürnberg. Sie beab-
sichtigt in der Gemarkung Wattenbach und in der Gemarkung Un-
terrottmannsdorf jeweils eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zu 
errichten.
Der Marktgemeinderat erhob keine Einwendungen gegen die ge-

planten Projekte. In einem nächsten Schritt kann deshalb ein ent-
sprechendes Bauleitplanverfahren eingeleitet werden.
1. Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 28 „Solarpark Immeldorf“
Die Verwaltung trug den Marktgemeinderäten die von den Fachbe-
hörden eingegangenen Anregungen zur Planung vor. Im anschlie-
ßenden einstimmigen Beschluss folgte der Marktgemeinderat den 
vorgeschlagenen Änderungen und beschloss die Änderung des 
Bebauungsplanes als Satzung. Gleichzeitig wurde die Verwaltung 
beauftragt, die Satzung öffentlich bekannt zu machen.
Überführung des Bebauungsplanes Nr. 30 „Weiherleite“ im 
Ortsteil Wattenbach in ein Regelverfahren
Das Bauleitplanverfahren für das Baugebiet „Weierleite“ wurde in 
einem verkürztem Verfahren nach § 13b Baugesetzbuch geführt. 
Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist dieses verkürzte Ver-
fahren unzulässig. Das planende Ingenieurbüro schlug deshalb vor, 
das Bauleitverfahren in ein Regelverfahren überzuführen. Nach eini-
ger Diskussion folgte der Marktgemeinderat diesem Vorschlag und 
fasste jeweils einstimmig die damit verbundenen Beschlüsse.
Erhöhung der Pachtpreise für die landwirtschaftlichen Flächen
Die Verwaltung informierte das Gremium darüber, dass die der-
zeitigen Pachteinnahmen jährlich 14.833,50 € betragen. Die letzte 
Änderung Pachtpreise wurde im Mai 2015 vorgenommen. Sie be-
trägt derzeit zwischen 280 € und 300 €. Der Umwelt- und Land-
wirtschaftsausschuss hat sich in einer Sitzung eingehend mit den 
Pachtpreisen befasst und empfahl dem Marktgemeinderat eine 
Anhebung auf 400 €/ha. Dabei sollten jedoch Abschläge aufgrund 
Lage, Größe und Bodenbeschaffenheit u.Ä. berücksichtigt werden. 
Für Grünland wurde vorgeschlagen, den Pachtzins auf 200 €/ha zu 
belassen.
Der Marktgemeinderat folgte ohne Gegenstimmen dieser Empfeh-
lung und beschloss die neuen Pachtpreise.
Erhöhung der Pachtpreise für die Kleingärten und für die Ge-
wölbekeller des Marktes Lichtenau
Auch hier wurde die letzte Anpassung im Jahr 2015 vorgenommen. 

M
ar

kt
 L

ic
ht

en
au

 –
 A

uf
w

en
du

ng
s-

 u
nd

 K
os

te
ne

rs
at

z 
fü

r 
E

in
sä

tz
e 

un
d 

an
de

re
 L

ei
st

un
ge

n 
ge

m
ei

nd
lic

he
r 

F
e

ue
rw

eh
re

n 
- 

vo
m

 1
5.

1
2.

20
23

 
 

  

S
ei

te
 5

 v
on

 6
 

 

4
.2

 S
ic

h
e

rh
e
it

s
w

a
c
h

e
n

 
 

F
ür

 d
ie

 A
bs

te
llu

ng
 z

um
 S

ic
he

rh
ei

ts
w

ac
hd

ie
ns

t g
em

äß
 A

rt
. 4

 A
bs

. 2
 S

at
z 

1 
B

ay
F

w
G

 w
er

-
de

n 
je

 S
tu

nd
e 

W
ac

hd
ie

ns
t f

ür
 e

in
en

 e
hr

en
am

tli
ch

en
 F

eu
er

w
eh

rd
ie

ns
tle

is
te

nd
en

 a
b 

de
m

 
01

.0
1.

20
23

 e
rh

ob
en

  
 

 
 

 
 

 
 

1
6

,4
0

 E
u

ro
 

 A
bw

ei
ch

en
d 

vo
n 

N
um

m
er

 4
 S

at
z 

2 
w

ird
 fü

r 
di

e 
A

nf
ah

rt
 u

nd
 d

ie
 R

üc
kf

ah
rt

 in
sg

es
am

t 
ei

ne
 w

ei
te

re
 S

tu
nd

e 
be

re
ch

ne
t. 

 
  

5
. 

R
e

in
ig

u
n

g
 S

c
h

u
tz

k
le

id
u

n
g

  
 D

ie
 R

ei
ni

gu
ng

sk
os

te
n 

de
r 

F
eu

er
w

eh
rs

ch
ut

zk
le

id
un

ge
n 

w
er

de
n 

w
ie

 f
ol

gt
 p

ro
 S

tü
ck

 v
er

re
ch

-
ne

t: 
  S

ch
ut

zk
le

id
un

g 
W

as
ch

en
 

W
as

ch
en

 u
nd

 
Im

pr
äg

ni
er

en
 

Ü
be

rja
ck

e 
10

,0
0 

€ 
20

,0
0 

€ 
Ü

be
rh

os
e 

7,
50

 €
 

15
,0

0 
€ 

S
ch

ut
za

nz
ug

ja
ck

e 
10

,0
0 

€ 
20

,0
0 

€ 
S

ch
ut

za
nz

ug
ho

se
 

10
,0

0 
€ 

20
,0

0 
€ 

Ju
ge

nd
sc

hu
tz

an
zu

gj
ac

ke
 

5,
00

 €
 

7,
00

 €
 

Ju
ge

nd
sc

hu
tz

an
zu

gh
os

e 
5,

00
 €

 
7,

00
 €

 
  

6
. 

F
a
ls

c
h

a
la

rm
 d

u
rc

h
 p

ri
v
a

te
 B

ra
n

d
m

e
ld

e
a

n
la

g
e
n

 
 F

ür
 d

er
ar

tig
e 

E
in

sä
tz

e 
w

ird
 a

b 
de

m
 3

. F
al

sc
ha

la
rm

 in
ne

rh
al

b 
ei

ne
s 

Ja
hr

es
 e

in
e 

P
au

sc
ha

le
 

vo
n 

25
0 

€ 
be

re
ch

ne
t. 

 
                        



Mitteilungsblatt Markt Lichtenau (Ausgabe 2-2024) 11

Der Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss empfahl die Einfüh-
rung eines generellen Grundpreises für die Kleingärten in Höhe von 
10,00 € zzgl. eines Pachtzinses in Höhe von 0,44 €/m2 Gartenfläche. 
Diesen Vorschlag folgte das Gremium ohne Gegenstimmen.
Die Pachtpreise für die Gewölbekeller wurden von derzeit 20,00 € 
auf zukünftig 25,00 € je Keller angehoben.
Änderung der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz 
für Einsätze und andere Leistungen der gemeindlichen Feuer-
wehren
Die Anschaffung des neuen Löschgruppenfahrzeugs LF20 bei der 
Feuerwehr in Lichtenau war der Anlass der Verwaltung zur Ände-
rung der Gebührensatzung für Einsätze der gemeindlichen Feuer-
wehren. Nun kann auch dieses Fahrzeug bei Einsätzen der Feuer-
wehr abgerechnet werden.
Wie der 1. Bürgermeister in diesem Zusammenhang betonte, han-
delt es sich hierbei nicht um Einsätze und Hilfeleistungen die unmit-
telbar der Rettung oder Bergung von Menschen und Tieren dienen. 
Hierfür wird kein Kostenersatz erhoben. In der Praxis sind dies vor 
allem Hilfsleistungen bei Verkehrsunfällen die über die jeweiligen 
Versicherungen abgerechnet werden.
Einstimmig beschloss der Marktgemeinderat die neue Satzung mit 
den neu kalkulierten Pauschalsätzen.
Beitritt des Marktes Lichtenau zu dem noch zu gründenden 
Zweckverband „Allianz Kernfranken“ und Auswahl der Aufga-
benübertragung
Dieses Thema war bereits mehrfach Gegenstand von Beratungen in 
Gremium. So hatte der Marktgemeinderat bereits in einer vorheri-
gen Sitzung seinen Beitritt zu diesem Zweckverband beschlossen. 
Zuletzt hatte jedoch die Gemeinde Petersaurach eine Änderung 
der Satzung gewünscht, weil sie eine Benachteiligung der kleine-
ren Kommunen gegenüber der größeren Kommunen im Zweckver-
band vermutete. Der nun vorliegenden Satzungsentwurf hat eine 
etwas andere Zusammensetzung der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes zur Folge.
Mit einer Gegenstimme stimmte der Marktgemeinderat diesem Sat-
zungsentwurf und damit dem Beitritt zum Zweckverband „Allianz 
Kernfranken“ zu.
In einem weiteren Schritt beschloss der Marktgemeinderat, eben-
falls mit einer Gegenstimme, seine Aufgaben für die Verkehrs-
überwachung, die gemeindeübergreifende ILEK Projekte und das 
Thema EDV, E-Government, Datenschutz und IT-Sicherheit an den 
Zweckverband zu übertragen. Wie die Verwaltung hierzu bemerkte, 
bleibt der Einfluss der Gemeinde erhalten. So sind ist sie nun in allen 
Fachausschüssen des Zweckverbandes vertreten. Außerdem kann 
sie auch über die freizugebenden Haushaltsmittel Einfluss auf die 
ausführenden Aufgaben nehmen.
Bekanntgaben
Unter diesem Tagesordnungspunkt gab die Verwaltung bekannt, 
dass die staatliche Rechnungsprüfungsstelle beim Landratsamt 
Ansbach in einer Stellungnahme zum Antrag auf Förderung nach 
dem Sonderprogramm zur Schwimmbadförderung eine Investiti-
on des Marktes Lichtenau mit Verweis auf die derzeitige prekäre 
Haushaltssituation ablehnt. Begründet wird dies auch damit, dass 
der Markt Lichtenau nicht davon ausgehen kann, dass er die für die 
Förderung erforderliche Zusicherung zum Betrieb des Freibades für 
mindestens 20 Jahre rechtssicher abgeben kann.
Außerdem informierte die Verwaltung über den Verfahrensstand 
beim Bauleitplanverfahren für die Erweiterung des Gewerbegebie-
tes Lichtenau-Ost. So konnten nun die vorgeschriebenen denkmal-
schutzrechtlichen Sondierungen abgeschlossen werden. Die vorge-
fundene Wohnstelle wurde gesichert und mit Erde bedeckt. Sollten 
künftig Abgrabungen vorgenommen werden, ist das Landesamt für 
Denkmalschutz hinzuzuziehen.

Kurzbericht zur Gemeinderatssitzung vom 18. Januar 
2024
Der Marktgemeinderat unterstützt das Anliegen der Immeldor-
fer Ortsbevölkerung nach einer menschenwürdigen Unterbrin-
gung von Flüchtlingen in Immeldorf
Der Landkreis Ansbach beabsichtigt in einigen Monaten bis zu 52 
Flüchtlinge in einer Flüchtlingsunterkunft in Immeldorf unterzu-
bringen. In seiner Sitzung am 18.01.2024 befasste sich der Marktge-

meinderat auch mit diesem Thema. Dabei unterstützte er die Forde-
rung der Immeldorfer Ortsbevölkerung auf eine menschenwürdige 
Unterbringung. Kritisiert wird vor allem die fehlende Infrastruktur 
in diesem Ortsteil und die geplante hohe Belegung der Unterkunft. 
Allein aus diesen Gründen scheint eine Integration gar nicht- bzw. 
nur schwer möglich. Damit in den kommenden Verfahren die In-
teressen der Lichtenauer Bevölkerung vertreten werden, hat das 
Gremium Frau Dr. Meyerhuber, eine renommierte Fachanwältin für 
Verwaltungsrecht von der gleichnamigen Kanzlei in Ansbach, ge-
beten den Markt Lichtenau in dieser Angelegenheit zu begleiten 
und rechtlich zu beraten.
In einem kurzen Abriss ging Frau Rechtsanwältin Dr. Meyerhuber 
auf den Sachverhalt und die zu erwartenden rechtlichen Rahmen-
bedingungen ein. Außerdem erläuterte Sie den Anwesenden die 
unterschiedlichen Interessen der an diese Unterkunft angrenzen-
den Nachbarn und des Marktes Lichtenau und den sich darauf er-
gebenden rechtlichen Konsequenzen.
Zum Abschluss dieses Tagesordnungspunkte bedankte sich der 1. 
Bürgermeister bei Frau Dr. Meyerhuber für Ihre Vorstellung. Er zeigte 
sich zuversichtlich, dass der Markt Lichtenau mit Frau Dr. Meyerhu-
ber einen guten Beistand haben wird.

Bericht über die Bauausschusssitzung vom Montag, 
11. Dezember 2023
Beratung und Beschlussfassung über einen Wartungsvertrag 
für die Lüftungsanlage Grundschule Lichtenau
Der Marktgemeinderat hat die Firma ESW Luft- und Klimatechnik 
GmbH im Jahr 2022 mit dem Einbau einer stationären raumlufttech-
nischen Anlage für die Grundschule beauftragt. Dies Firma ESW hat 
jetzt ein Angebot für einen Wartungsvertrag der Lüftungsanlage 
abgegeben.
Der Filterwechsel ist jährlich notwendig, alle 2 Jahre muss eine Hy-
gieneprüfung stattfinden. Bei Abschluss des Wartungsvertrages 
mit der Firma ESW Luft- und Klimatechnik GmbH wird die Anlage 
jedes Jahr gewartet. Dadurch verlängert sich die Gewährleistungs-
frist auf 4 Jahre. Ohne Abschluss eines Wartungsvertrages endet 
die Gewährleistung gem. § 13 VOB/B nach 2 Jahren. Die Kosten für 
die Wartung betragen zwischen 3.618,79 Euro im ersten Jahr und 
4.069,80 Euro brutto im 4. Jahr. Die Kosten für die Filter sind in der 
Summe nicht enthalten.
Vom eigenen Personal kann die Wartung nicht übernommen wer-
den, da hierfür spezielle Kenntnisse bzw. Fortbildungen notwendig 
sind. Zur Teilnahme an den Lehrgängen ist als Voraussetzung eine 
abgeschlossene Ausbildung in der Lüftungs- oder Anlagentechnik 
(SHK) notwendig.
Der Bauausschuss beschließt, den Wartungsvertrag abzuschließen, 
um von einer regelmäßigen Wartung und längeren Gewährleistung 
zu profitieren.
Es soll geprüft werden, ob die Wartung zukünftig durch eigenes 
Personal durchgeführt werden kann.
Bauleitplanung der Stadt Ansbach; Beteiligung als Nachbarge-
meinde;
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit integriertem VEP Nr. 
HE/Ob16 „für einen Teilbereich zwischen Hauptstraße und Zo-
gelweg in Obereichenbach“
Ziel des Bauleitplanverfahrens ist die Aktivierung der Baulücke, die 
bereits erschlossen ist. Das Plangebiet liegt im Nordosten des Ans-
bacher Stadtgebietes innerhalb der Gemarkung Hennenbach und 
ist dem Stadtteil Obereichenbach zuzuordnen
Das Gremium stellt fest, dass die planungsrechtlichen Festsetzun-
gen die Belange des Marktes Lichtenau nicht berühren und der 
Markt Lichtenau keine Einwendungen vorbringt.
Bauleitplanung der Stadt Wolframs-Eschenbach; Beteiligung 
als Nachbargemeinde;
Sanierungsbebauungsplan Nr. 18 „Adelmannsdorfer Straße“
Mit dem Sanierungsbebauungsplan „Adelmannsdorfer Straße“ soll 
der Charakter des überwiegend in der Nachkriegszeit an der vor-
handenen Ortsverbindungsstraße ohne weiteren Erschließungs-
aufwand entstandenen Vorstadtbereichs erhalten und gesichert 
werden.
Es werden keine neuen Baufelder ausgewiesen und keine Erschlie-
ßungsstraßen gebaut. Es geht vielmehr um Festsetzungen für das 
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künftige weitere Bauen, das verhindern soll, dass en Wildwuchs an 
Bautypen und -formen entsteht.
Das Gremium stellt fest, dass die planungsrechtlichen Festsetzun-
gen die Belange des Marktes Lichtenau nicht berühren und der 
Markt Lichtenau keine Einwendungen vorbringt.
Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag auf Errich-
tung einer Boules-Anlage im Rathausgarten
Wie die die Interessensgemeinschaft Partnerschaft Lichtenau – 
Vicq-sur Breuilh dem Markt Lichtenau mitgeteilt hat, bietet die Ge-
meinschaft seit dem letzten Jahr regelmäßig in der Festungsanlage 
für ihre Mitglieder und interessierte Bürgerinnen und Bürger die 
Möglichkeit an, das in Frankreich traditionelle Boules zu spielen. 
Dieses Angebot kommt sehr gut an. Zwischenzeitlich sind es bis zu 
20 Mitspielerinnen und Mitspieler.
Leider ist der Boden der Festungsanlage für das Boules-Spielen nur 
bedingt geeignet.
Deshalb möchte die Interessensgemeinschaft zusammen mit dem 
Markt Lichtenau eine offizielle Boules-Bahn errichten. Der Aufwand 
für zwei Bahnen mit je 4 m x 15 m ist überschaubar. Notwendig wäre 
die Auskofferung des Geländes, eine verdichtete Mineralbetonun-
terschicht und darauf Split in der Körnung (1-3). Zur Begrenzung 
eignen sich größere Holzbalken.
Die Bahnen sollen im Garten vor dem Rathaus errichtet werden.
Die Interessengemeinschaft möchte mit der Aktion mehr in die 
Öffentlichkeit und viele Bürgerinnen und Bürger dazu einladen, 
jederzeit das schöne Boules zu spielen und auf die Partnerschaft 
aufmerksam machen. Es haben sich bereits Bürger gemeldet, die 
im Bereich des Ehrenamtes bereit sind, bei der Errichtung zu unter-
stützen. Selbstverständlich wird sich die Interessensgemeinschaft 
verpflichten, für den Unterhalt und die Pflege der Bahn die Verant-
wortung zu übernehmen.
Die Interessengemeinschaft würde sich freuen, wenn die Gemeinde 
die Initiative zur lebendigen Gestaltung der Partnerschaft mit den 
französischen Freunden unterstützt.
Die Mail einer Bürgerin, die sich gegen die Anlage ausspricht, wurde 
dem Gemeinderat vorgelegt. Die Ablehnung wird u. a. damit be-
gründet, dass eine der wenigen Grünflächen in Lichtenau verloren 
geht.
Im Gremium wird über den Standort diskutiert. Die Mehrheit ist der 
Ansicht, dass der Platz im Rathausgarten für die Anlage geeignet 
sei, weil er zentral gelegen ist.
Es wird angestrebt, die Anlage bis zum Besuch der französischen 
Partnergemeinde im Mai fertigzustellen.
Der Bauausschuss beschließt, für die Errichtung der Boule-Anlage 
und evtl. weiterer möglichen Maßnahmen, wie z. B. die Anschaf-
fung von Tischen/Bänken und Anpflanzungen einen Antrag beim 
Regionalbudget einzureichen. Durch die Maßnahme soll die Anlage 
insgesamt aufgewertet werden. Sollte der Antrag abgelehnt wer-
den, wird vorerst nur die Boule-Anlage errichtet.
Behandlung von Anträgen auf Baugenehmigung
Wohnraumerweiterung und Errichtung einer Schleppdachgaube 
im Rutzendorfer Weg;
Neubau eines Einfamilienhauses in Oberrammersdorf im neuen 
Baugebiet;
Bekanntgabe über Vorlagen im Genehmigungsfreistellungsverfah-
ren
Vorlage im Genehmigungsfreistellungsverfahren
Errichtung einer Dachgaube im Schulweg

Grund- und Gewerbesteuerbeträge
Die Gemeindekasse informiert:
Am 15.02.2024 sind die Grund- und Gewerbesteuerbeträge für 
das 1. Quartal zur Zahlung fällig. Soweit Abbuchungsaufträge vor-
liegen, werden die fälligen Beträge vom jeweiligen Bankkonto ab-
gebucht.
Bei einer Kontoänderung bitten wir um Prüfung des noch bestehen-

den Kontos auf Lastschrifteinzüge hin. Um unnötige Bankrückbu-
chungen zu vermeiden, bitten wir Sie, uns die neue Bankverbindung 
mindestens 5 Tage vor Fälligkeit der Grund- und Gewerbesteuerbe-
träge schriftlich mitzuteilen.
Die Selbstzahler werden gebeten, die fälligen Beträge auf eines 
der Konten der Gemeinde Lichtenau zu überweisen: Bitte geben 
Sie hierzu die rechts oben genannte FAD-Nummer (= persönliche 
Adressnummer) und den Verwendungszweck (z.B. Grundsteuer) an.
Möchten Sie künftig am Abbuchungsverfahren teilnehmen, lie-
gen Vordrucke für SEPA-Lastschriftmandate in der Gemeindekasse 
bereit bzw. sind auf der Homepage des Marktes Lichtenau unter 
https://www.markt-lichtenau.de/rathaus-service/buergerservice/
downloads-formulare (Finanzverwaltung) zu finden.
Bitte beachten Sie, dass jede Neuveranlagung einer neuen Abbu-
chungserlaubnis bedarf und nicht automatisch von dem bereits 
bestehenden Mandat eines anderen Grundstückes mit abgebucht 
werden kann.

Erinnerung an die Zahlung der Verbesserungsbei-
träge für die Entwässerungseinrichtung des Marktes 
Lichtenau
Im November bzw. Dezember 2023 haben wir die Bescheide für 
die Verbesserung und Erneuerung der Entwässerungseinrichtung 
des Marktes Lichtenau an alle Hauseigentümer auf dem Gebiet des 
Marktes Lichtenau versandt, sodass zwischenzeitlich alle Verbesse-
rungsbeiträge zur Zahlung fällig sind. Bis Mitte Januar 2024 gingen 
bereits mehr als 700.000 € an Verbesserungsbeiträgen beim Markt 
Lichtenau ein.
Sollten Sie Ihren zu zahlenden Beitrag bislang noch nicht entrichtet 
haben so bitten wir Sie, dies entsprechend den Angaben auf dem 
Ihnen zugegangenen Bescheid nachzuholen und den fälligen Ver-
besserungsbeitrag auf eines der auf dem Bescheid angegebenen 
Konten des Marktes Lichtenau zu überweisen.
Ihre Finanzverwaltung des Marktes Lichtenau

Beratungsstelle Inklusion
Beratungsstelle Inklusion im Landkreis und in der Stadt Ans-
bach 
Im Zeitalter der Inklusion (gemeinsames Lernen von Kindern mit 
und ohne Förderbedarf oder Behinderung) ist es nicht immer ein-
fach, einen Weg durch den schulischen „Dschungel“ zu finden. 
Regelschule - Grundschule/Mittelschule - oder doch lieber ein son-
derpädagogisches Förderzentrum? Was sind unsere Rechte? Was ist 
eine Schulbegleitung? Die Beratungsstelle Inklusion am staatlichen 
Schulamt Ansbach bietet betroffenen Eltern, aber auch Lehrkräften, 
Hilfe bei der Entscheidungsfindung.
Ratsuchende können sich hier im geschützten Rahmen kostenfrei 
über mögliche Lernorte und alle damit zusammenhängenden Fra-
gen informieren. Lehrkräfte aus Regel- und Förderschule beraten im 
Team. Auch im weiteren Verlauf unterstützt die Beratungsstelle bei 
der Umsetzung der inklusiven Beschulung, wenn dies gewünscht 
wird.
Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle Inklusion, Frau Rohmer 
und Frau Göppel (erfahrene Fachkräfte aus der Regel- und Förder-
schule), sind per E-mail: inklusion@landratsamt-ansbach.de oder 
telefonisch (montags von 11.00 Uhr-14.00 Uhr) 0981/4689033 für 
Ratsuchende erreichbar.

Rettungsdienstversorgung im Blick
Welche Auswirkungen ergeben sich nach Schließung der statio-
nären Versorgung in der Klinik Neuendettelsau auf den Rettungs-
dienst im Landkreis Ansbach? Werden Rettungsmittel länger als 
bisher gebunden, muss der Rettungsdienst aufgestockt werden? 
Mit diesen Fragen ist der Zweckverband für Rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung (ZRF) Ansbach seit geraumer Zeit befasst.
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Nach einer ersten Einschätzung durch den ZRF zeigen sich keine 
erheblichen nachteiligen Auswirkungen in der Notfallrettung. Mehr 
Klarheit soll eine vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, 
für Sport und Integration in Auftrag gegebene Untersuchung des 
Instituts für Notfallmedizin und Medizinmanagement (INM) in Mün-
chen erbringen. „Die Daten müssen sorgfältig aufbereitet und an-
schließend der Verbandsversammlung vorgelegt werden“, erklärt 
ZRF-Geschäftsleiter Thomas Müller.
Krankenhäuser und Rettungsdienst sind eng miteinander verzahnt. 
Änderungen in einem Bereich haben immer auch Auswirkungen 
auf den anderen. Scheidet beispielsweise eine bestimmte Fachab-
teilung oder ein Krankenhaus aus der stationären Versorgung aus, 
verlängert sich in der Regel die durchschnittliche Fahrtstrecke des 
Rettungswagens bis zum nächst gelegenen geeigneten Kranken-
haus. In der Fachsprache heißt das, die Rettungsmittel sind länger 
gebunden. Entsprechend beschäftigt sich der ZRF seit der Ankündi-
gung erster Umstrukturierungen am Krankenhaus Neuendettelsau 
durch dessen Träger Diakoneo vor einigen Monaten mit möglichen 
Auswirkungen auf die rettungsdienstliche Versorgung. Obwohl die 
Schließung des Krankenhauses durch Diakoneo final erst zum Ende 
des Jahres 2023 erfolgte, gingen die Patientenaufnahmen über den 
Rettungsdienst bereits seit August sukzessive und deutlich zurück.
„Nach unserer vorläufigen Einschätzung ist die rettungsdienstliche 
Patientenversorgung im Rahmen der allgemein gültigen fachlichen 
Zeitvorgaben jedoch weiterhin möglich. Dennoch bleibt die Unter-
suchung des INM abzuwarten. Verbindliche Ergebnisse können wir 
daher noch nicht mitteilen“, so ZRF-Geschäftsleiter Thomas Müller. 
„Wir stehen in regelmäßigem Kontakt mit der Integrierten Leitstelle 
Ansbach, um beim Auftreten wesentlicher Versorgungsengpässe 
unmittelbar reagieren zu können.“

Vereinspauschale bis 1. März 2024 beantragen
Sport- und Schützenvereine im Landkreis Ansbach aufgepasst: Der 
Antrag auf Vereinspauschale 2024 muss mit allen Angaben und 
Anlagen spätestens zum Stichtag Freitag, 1. März 2024 beim Land-
ratsamt Ansbach eingegangen sein. Da es sich bei dieser Stichtags-
regelung um eine sogenannte Ausschlussfrist handelt, kommen 
Ausnahme- oder Härtefallregelungen nicht in Betracht. Das Datum 
des Poststempels ist entscheidend.
Die Vorlage von „Erklärungen zur Einreichung von Lizenzen“ ist ab 
dem Förderjahr 2024 nicht mehr erforderlich. Lediglich bei der Auf-
teilung einer Lizenz auf zwei Vereine ist die Erklärung zur Teilung 
von Lizenzen beizulegen.
Das Antragsformular und die Erklärung zur Teilung von Lizenzen 
können auf der Homepage des Landkreises Ansbach oder auf der 
Internetseite Markt Lichtenau unter: https://www.markt-lichtenau.
de/freizeit-tourismus/vereine-verbaende (rechte Spalte) herunter-
geladen werden.
Nähere Informationen können beim Landratsamt, bei der zustän-
digen Sachbearbeiterin, Frau Regina Schilffarth, unter der Telefon-
nummer 0981 468-2104 eingeholt werden.

Veranstaltung der staatlich anerkannten Beratungs-
stelle für Schwangerschaftsfragen am Gesundheits-
amt I Landratsamt Ansbach
Alles rund?! um Schwangerschaft und Geburt - ONLINE
Zweiteilige Informationsveranstaltung für werdende Eltern
Teil I: Informationsabend für werdende Eltern
Wann: Dienstag, 27.2.2024, 18:00 Uhr
Referenten: Frau Ulrike Kroemer, Oecotrophologin, AOK
Frau Julia Fälschle, Sozialpädagogin B.A., Gesundheitsamt
Themen: *Säuglingsgerechtes Betten und Tragen I frühkindl. Hal-
tungsschäden vermeiden
*Richtige Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit
*Informationen zu Mutterschutz I Elternzeit I Elterngeld I Familien-
geld I uvm
Teil II: Gelungener Start mit Baby
Wann: Dienstag, 5.3.2024, 18:00 Uhr
Referentin: Frau Martina Hartmann, Diplom-Sozialpädagogin (FH)., 
Gesundheitsamt
Themen: *praktische Tipps und nützliche Informationen für einen 
gelassenen Start ins Familienleben.

*Die ersten Wochen als Mutter I Vater I Kind
*Entwicklung des Kindes in den ersten Wochen
*Sichere Bindung
Anmeldung erforderlich bis 3 Tage vor Kursbeginn unter:
Telefon: 0981 468-7802 oder per E-Mail: gesundheitsamt.dkb@
landratsamt-ansbach.de

Eltern mit ins Boot holen
Ende Februar gibt es Zwischenzeugnisse, so dass passend kurz dar-
auf sich am Freitag, den 8. März 2024 Eltern, Schüler und Bildungs-
akteure über berufliche Möglichkeiten nach der Schule informieren 
können. „Wir wollen Eltern bei der Berufsorientierung ihrer Kinder 
mit ins Boot holen, deshalb findet das erfolgreiche Info-Café “Mein 
„Mein Kind beendet bald die Schule – was nun“ erneut auch im 
Frühjahr 2024 statt “, so Andrea Denzinger vom veranstaltenden 
Regionalmanagement Landkreis Ansbach. Ort der kostenlosen 
Veranstaltung ist die Agentur für Arbeit in der Schalkhäuser Str. 40 
in Ansbach. Die Anmeldung ist unter www.landkreis-ansbach.de 
unter dem Stichwort Info-Café bis 29. Februar möglich.

„InfoCafé2023“: Das Regionalmanagement Landkreis Ansbach lädt in 
Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit am 8. März 2024 zum Info-
Café „Mein Kind beendet bald die Schule – was nun?“ ein. Es wird um 
Anmeldung bis 29. Feburar gebeten. Foto: Landratsamt Ansbach/
Laura Salvatori Wächtler

Abfallgebühren im Landkreis Ansbach steigen nur 
leicht
Neues Jahr, neue Abfallgebühren: Ab 2024 wird im Landkreis Ans-
bach die Restabfallgebühr, in der auch die Entsorgung von Bioabfall 
sowie Altpapier abgegolten wird, minimal angehoben. Nachdem 
der Kreistag die neue Gebührensatzung beschlossen hat, gelten die 
Gebühren nun für die nächsten vier Jahre.
Bestehen bleibt die Möglichkeit der Rückvergütung. Wer seine 
schwarze Tonne nicht zur Leerung rausstellt, kann Gebühren sparen: 
Für nicht in Anspruch genommene Entleerungen des Restabfallbe-
hälters wird die Gebühr anteilig rückerstattet. Die Erstattung erfolgt 
in Form einer Gutschrift auf die Abfallgebühren des Folgejahres und 
wird mit diesen verrechnet. Von 26 möglichen Entleerungen pro 
Kalenderjahr kann auf bis zu 14 verzichtet werden.
Falls andererseits der vorhandene Restabfallbehälter einmal nicht 
ausreicht, kann in den Rathäusern ein zusätzlicher Restabfallsack 
zum Preis von 5,20 Euro gekauft werden. Ab 2024 gibt es neue, wei-
ße Restabfallsäcke. Wer noch blaue Zusatzrestabfallsäcke besitzt, 
kann diese mit einer zusätzlichen Gebührenmarke für 0,90 Euro 
noch nutzen. Die Gebührenmarken gibt es ebenfalls in den Rat-
häusern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.
Die Gebühr für die Abfallentsorgung bestimmt sich nach dem 
Fassungsvermögen der Restabfallbehälter und der Anzahl der Ab-
fuhren. Dabei muss auf jedem anschlusspflichtigen Grundstück 
mindestens ein zugelassener Restabfallbehälter vorhanden sein. 
Die genauen Gebührensätze können der untenstehenden Tabelle 
entnommen werden.
Die Gebühr für einen zusätzlichen 80 Liter Biobehälter beträgt 5,72 
€ und für einen zusätzlichen 240 Liter Biobehälter 17,16 € im Monat.
„Es ist eine gute Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger, dass die 
Gebühren dank einer soliden Kalkulation nur leicht steigen“, erklärt 
Landrat Dr. Jürgen Ludwig. „Zudem setzt der Landkreis Ansbach 
weiterhin Anreize zur Müllvermeidung. Denn wo weniger Abfall 
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anfällt, muss die schwarze Tonne seltener geleert werden. Die Er-
stattung für eine nicht in Anspruch genommene Leerung beträgt 
schon bei der kleinsten Behältergröße 4,65 Euro.“
Weitere Informationen gibt es im Ratgeber Abfall 2024 und auf der 
Homepage des Landkreises Ansbach unter https://www.landkreis-
ansbach.de/Leben/Abfallentsorgung/Service-und-Beratung/Abfall-
gebühren/.

Restmüllbe-
hälter

Gebührensatz/
Jahr

Erstattung 
je nicht in 
Anspruch 
genommener 
Leerung

Zum Vergleich 
die Gebühren 
2021 - 2023:

60 Liter 156,12 € 4,65 € 153,84 €

80 Liter 207,96 € 6,19 € 205,08 €

120 Liter 307,80 € 9,13 € 303,00 €

240 Liter 594,12 € 17,43 € 582,60 €

360 Liter 852,48 € 24,66 € 838,80 €

1.100 Liter 2.605,20 € 75,36 € 2.563,08 €

5.000 Liter 11.842,32 € 342,56 € 11.650,68 €

Öffentlicher Personennahverkehr
Ab dem neuen Jahr profitieren Fahrgäste des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs vor allem im nordöstlichen Landkreis Ansbach von 
erheblichen Verbesserungen. Denn dann gehen die vom Landrat-
samt Ansbach überarbeiteten Linien an den Start.
Insbesondere wird es künftig mehr Fahrten und einen besseren 
Takt auf den einzelnen Linien geben. Die Anschlüsse zu den Zugver-
bindungen am Bahnhof Heilsbronn wurden angepasst. Aufgrund 
direkter Fahrtwege wurden die Fahrzeiten verkürzt. Die meisten 
Busse fahren künftig an allen Tagen und nicht nur zur Schulzeit. 
Fahrgastinformationen können in Echtzeit im Internet abgerufen 
werden, beispielweise beim VGN oder in den bekannten Apps. Auf 
den Linien sind barrierefreie und fast ausschließlich neue Fahrzeuge 
im Einsatz, die über WLAN verfügen. Rufbusse sind in Kürze auch 
über die VGN-App vorbestellbar.
Aufgrund der Überplanung können sich gewohnte Abfahrts- und 
Ankunftszeiten möglicherweise geändert haben. Fahrgäste werden 
gebeten, vorab ihre Verbindungen in den gängigen Fahrgastaus-
künften zu prüfen.
Linie 711:
Es gibt jetzt täglich 13 Verbindungen von Lichtenau nach Ansbach 
(bisher 11) und 11 Verbindungen nach Neuendettelsau (bisher 7).
Bei Fragen steht das Landratsamt Ansbach unter der Telefonnum-
mer 0981 468-2400 sowie per Mail an oepnv@landratsamt-ansbach.
de zur Verfügung.

Musikorganisationen im Landkreis Ansbach: Zu-
schüsse für die Jugendarbeit für das Jahr 2024 bean-
tragen
Der Landkreis Ansbach fördert Musikorganisationen im Landkreis 
Ansbach mit einem Zuschuss für die qualifizierte musikalische Aus-
bildung der Jugend. Unterstützt werden Musikorganisationen, die 
Mitglied im Nordbayerischen Musikbund e.V., im Verband evange-
lischer Posaunenchöre in Bayern oder im Fränkischen SängerBund 
e.V. sind.
Die Antragsunterlagen für das Jahr 2024 können bis spätestens 1. 
März 2024 unter Angabe der Anzahl der Kinder und Jugendlichen 
zum Stichtag 1. Oktober 2023 beim Landratsamt Ansbach, Crails-
heimstraße 1, 91522 Ansbach, eingereicht werden.
Weitere Informationen zu den Richtlinien und Antragsunterlagen 
finden Sie auf der Internetseite des Landkreises Ansbach im Bereich 
Förderungen unter www.landkreis-ansbach.de/Landratsamt/For-
mulare/Formulare-und-Anträge/.
Bei Fragen hilft Ihnen das Sachgebiet Finanzen des Landratsamts 
unter der Telefonnummer 0981/468-1076 gerne weiter.

Zweckverband zur Wasserversorgung der Recken-
berg Gruppe
Die Verbandsversammlung der Reckenberg-Gruppe hat am 
30.11.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 be-
schlossen. Die Satzung wurde vom Landratsamt - soweit erforder-
lich - rechtsaufsichtlich genehmigt und im Amtsblatt des Landkrei-
ses Weißenburg-Gunzenhausen Nr. 2 vom 13.01.2024 unter der 
Nummer 5 amtlich bekanntgemacht. Die Haushaltsatzung liegt 
auch in der Geschäftsstelle der Reckenberg-Gruppe, Reutbergstr. 
34, 91710 Gunzenhausen auf und kann während der Dienstzeit 
eingesehen werden. Ebenso finden Sie die Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 auf der Homepage der 
Reckenberg-Gruppe unter www.reckenberg-gruppe.de.
Gunzenhausen, 15.01.2024
Reckenberg-Gruppe
gez. Christof Lautner, Werkleiter

Spendenübergabe der VR Bank im südlichen Franken 
eG:
Finanzielle Unterstützung für regionale Vereine und Organisationen
Dietenhofen. Die VR Bank im südlichen Franken eG unterstützt als 
lokal tätige Genossenschaftsbank kommunale, soziale und gemein-
nützige Projekte in der Region. In einer Spendengala zur Advents-
zeit wurden nun Spenden an Vereine und sonstige gemeinnützigen 
Einrichtungen aus dem Marktbereich Sachsen-Dietenhofen über-
reicht.
Bei der Spendenveranstaltung wurden Zuwendungen in einer Ge-
samthöhe von 13.750,- Euro von Generalbevollmächtigtem Martin 
Käßer und Marktbereichsleiter Joachim Vogl an die örtlichen Verei-
ne und Institutionen übergeben. 
„In Zeiten, in denen wir über Altersarmut, dem immer größer wer-
denden Unterschied zwischen arm und reich, Egoismus im Umgang 
miteinander und sozialer Kälte sprechen, in Zeiten, in denen Vereine 
und sonstige Institutionen immer mehr beklagen, dass Menschen 
nicht mehr bereit sind ehrenamtliches Engagement zu überneh-
men, gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, soziale Verantwortung 
zu übernehmen.“, so Martin Käßer, Bereichsdirektor Gesamtbank-
steuerung. Der Einsatz und das Engagement der Organisationen 
und Einrichtungen vor Ort seien enorm wertvoll für die Region und 
deren Menschen.
Die VR Bank im südlichen Franken konnte auch im Jahr 2023 wieder 
zahlreiche gemeinnützige, karitative und soziale Zwecke, sportliche 
sowie kulturelle Vereine und Institutionen unterstützen, davon im 
Geschäftsgebiet der Altbank Heilsbronn-Windsbach allein mit ei-
nem Gesamtvolumen von über 54.000 EUR.
Die Spenden erfolgen aus dem Zweckertrag Gewinnsparen der 
bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken, wodurch viele soziale, 
gemeinnützige und karitative Einrichtungen in ganz Bayern unter-
stützt werden.

Spendengala_Dietenhofen_Gruppenfoto Foto: VR Bank im südlichen 
Franken eG
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Öffnungszeiten der Postfiliale in Lichtenau
Postfiliale Lichtenau
Deutsche Post Shop München GmbH
Rutzendorfer Weg 6
91586 Lichtenau
Öffnungszeiten
Mo 15:00 - 17:00 Uhr
Di 10:00 - 12:00 Uhr
Mi 15:00 - 17:00 Uhr
Do 10:00 - 12:00 Uhr
Fr 15:00 - 17:00 Uhr
Sa 10:00 - 12:00 Uhr

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ans-
bach
Kostenfreie, praxisnahe Kursangebote im Januar und Februar rund 
um die Ernährung und Bewegung für Familien mit Kindern von 0-3 
Jahren und deren Betreuungspersonen.
Wir treffen uns via Onlinekonferenz oder in der Landwirtschafts-
schule in Dinkelsbühl
Dinkelsbühl Referentin Magdalena Wäger (Diätassistentin für Kin-
derernährung)
02.02.24 Online Praxiskurs Am Familientisch - schnelle Gerichte 
auch für Kleinkinder 9:00 – 12:00 Uhr
06.02.24 Kinder kochen mit - einfache Gerichte gemeinsam zube-
reitet Präsenz Landwirtschaftsschule Dinkelsbühl 14:00 – 17:00 Uhr
21.02.24 Online Vortrag Nachhaltig ernährt von Anfang an: Von 
klein auf essen für die Zukunft 15:30 – 17:00 Uhr
Ansbach Referentin Anja Eckert (Fachlehrerin Ernährung und Ge-
staltung)
16.02.24 Online Praxiskurs Am Familientisch - schnelle Gerichte 
auch für Kleinkinder 19:00 – 22:00 Uhr
  Anmeldung
Bis 3 Tage vor Kursbeginn unter www.weiterbildung.bayern.de.
Kontakt: E-Mail: poststelle@aelf-an.bayern.de
Telefon 0981 8908-0

Liebe Eltern,
mit großen Schritten geht es bereits auf das Kita-Jahr 2024/2025 zu. 
Auch wir befinden uns in den Planungen hierfür. Sollten Sie noch 
einen Platz für Ihr Kindergarten- bzw. Krippenkind ab September 
2024 benötigen, bitten wir Sie um eine zeitnahe Anmeldung. So 
können wir das bevorstehende Kita-Jahr schnellstmöglich planen 
und allen Familien frühzeitig Rückmeldungen geben. Die Anmel-
dung erfolgt über die Homepage des BRK Kreisverbandes Ansbach 
oder über die beiden beigefügten QR-Codes der jeweiligen Einrich-
tung. Auf der Homepage können Sie sich einen Überblick über die 
Öffnungszeiten, die Beiträge und unsere pädagogischen Grundsät-
ze verschaffen. Wir freuen uns schon auf Sie und Ihre Kinder und 
ein lebhaftes, spannendes und ereignisreiches Kitajahr 2024/2025.
Wir freuen uns darauf, viele neue Berg- und Burgzwerge bei uns 
begrüßen zu dürfen!
Die Teams der Burg- und Bergzwerge

Grundschule Lichtenau

Schuleinschreibung
Die Schuleinschreibung und das Screening an der Grundschule 
Lichtenau finden am
Dienstag, 12. März 2024
statt. Schulpflichtig ist jedes Kind, das am 30.09.2024 sechs Jahre 
alt sein wird – also spätestens am 30.09.2018 geboren wurde. Au-
ßerdem werden die Kinder schulpflichtig, die im Schuljahr zuvor 
denEinschulungskorridor genützt haben, oder schon einmal von 
der Aufnahme in die Grundschulezurückgestellt wurden.
Einschulungskorridor
Kinder, die im Zeitraum von Juli bis zum September 2024 (Geburts-
datum 01.07.2018 - 30.09.2018) sechs Jahre alt werden, können 
nach Beratung und Empfehlung durch die Schule eingeschult 
werden oder aber nach schriftlicher Entscheidung durch die Erzie-
hungsberechtigten für das darauffolgende Schuljahr zurückgestellt 
werden. Diese Erklärung muss bis spätestens 10. April 2024 bei der 
Schule eingehen.
•	 Eine Pflicht zur Schuleinschreibung besteht in diesem Fall 

trotzdem! -
Die Kinder, die in der Zeit vom 01.10.2024 bis einschließlich 
31.12.2024 sechs Jahre alt sein werden, können von den Erzie-
hungsberechtigten zur Aufnahme in die Grundschule angemeldet 
werden, wenn aufgrund ihrer körperlichen, geistigen und sozialen 
Entwicklung zu erwarten ist, dass sie mit Erfolg am Unterricht teil-
nehmen können.
Es können auch die Kinder angemeldet werden, die in der Zeit ab 
01.01.2019 geboren sind. Hierfür ist ein schulpsychologisches Gut-
achten notwendig.
Zur Schulanmeldung ist Folgendes mitzubringen:
- Geburtsurkunde oder das Stammbuch der Familie
- Impfpass als Nachweis für die Masern-Schutzimpfung nach § 20 
IfSG
- Bestätigung des Gesundheitsamtes über die Schuleingangsunter-
suchung
- falls vorhanden: Übergabebogen des Kindergartens
- bei Alleinerziehenden: Kopie der Sorgerechtsbescheinigung
Die Schulleitung

Einladung zum Informationsabend „Schuleintritt“
Liebe Eltern unserer künftigen Schulanfänger,
wir laden Sie herzlich ein, am
Donnerstag, 08.02.2024 um 19:00 Uhr
(bzw. 18.30 Uhr)
in die Aula der Grundschule Lichtenau zu kommen, um Sie über 
alles Wichtige rund um die Einschulung Ihres Kindes zu informie-
ren. Dabei geht es um Fähigkeiten, die Kinder bis zum Schuleintritt 
entwickeln sollten, aber auch um rechtliche und praktische Einzel-
heiten.
Vorstellung OGS:
Ab 18.30 Uhr findet durch Frau Eder eine Vorstellung der OGS 
(Offenen Ganztagsbetreuung) statt. Bei Interesse werden auch die 
Räumlichkeiten gezeigt.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
M. Schuster
Schulleitung

Foto: Kindertagesstätte Bergzwerge Foto: Kindertagesstätte Burgzwerge

Zur Homepage der Bergzwerge Zur Homepage der Burgzwerge
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Grund- und Mittelschule Wolframs-Eschenbach
Informationsveranstaltung rund um den Übertritt an unsere 
Mittelschule
Wo: Mittelschule Wolframs-Eschenbach
Wann: Donnerstag, den 22.02.2024 ab 16.00 Uhr
Für wen: alle Schüler ab der 4. Klasse sowie 9+2 Interessierte
„Die Milere Reife vor der Haustür“
Schulhausralley:
Präsentation für die Eltern um 16.00 Uhr und 17.00 Uhr
Experimente, Spiel & Spaß für die Kinder
Es stellen sich vor:
Fachräume, Schülerfirma, SMV sowie das Kollegium.
Für das leibliche Wohl sorgt unser Elternbeirat.
Wir freuen uns auf DICH und deine Eltern.

Grund- und Mittelschule Neuendettelsau
Einladung zu Info-Abenden
Die Schulleitung der Grund- und Mittelschule Neuendettelsau lädt 
alle interessierten Eltern mit ihren Kindern zu folgenden Informa-
tionsabenden ein:
Beschulungsangebot M-Zweig:
Mittwoch, 28.02.2024, 19:00 Uhr
(Aufnahme möglich für Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse)
Themenschwerpunkte des Abends werden sein:
- Zugangsvoraussetzungen im M-Zweig/Aufnahmeprüfung
- Aufbau und Inhalte des M-Zweigs
- iPad- Klassen (Projekt Digitale Schule der Zukunft)
- Schulprofil Inklusion in Verbindung mit dem M-Zweig
- Einbeziehung modernster Unterrichtsmittel
- Erreichen des mittleren Bildungsabschlusses
Ganztagszug und Regelzweig
Montag, 04.03.2024, 19:00 Uhr
(Aufnahme möglich für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse)
Themenschwerpunkte des Abends werden sein:
- Angebot des Regelzweigs mit flexibler Nachmittagsbetreuung
- Angebot des gebundenen Ganztags mit Mittagessen
- Vorstellung des pädagogischen Konzepts und der differenzieren-
den Fördermaßnahmen
- Zugang zum M- Zweig und vorbereitende M- Kurse
- Schulprofil Inklusion und Förderangebote
- gezielte Hinführung zum Beruf durch Berufswahlbegleitung
An beiden Abenden wird eine Führung durch das Schulhaus statt-
finden.
Wir würden uns sehr über Ihre Teilnahme gemeinsam mit Ihrem 
Kind freuen!
Die Schulleitung

P l a t e n – G y m n a s i u m A n s b a c h
Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches Gymna-
sium
Pädagogisches Seminar / Studienseminar für das Lehramt an Gym-
nasien
Bahnhofplatz 15 91522 Ansbach Telefon: 0981 5073 Telefax: 
0981 96634
Einladung zum Tag der offenen Tür
am Samstag, 09. März 2024, von 10:00 bis 13:00 Uhr
Alle Interessierten, insbesondere Kinder, die an das Gymnasium 
übertreten wollen, und ihre Eltern sind herzlich dazu eingeladen, 
sich bei einem Rundgang durch die Schule über die vielfältigen 
Angebote 
unserer Fachbereiche zu informieren. 
Schulleitung, Lehrerkollegium, Elternbeirat und Schülermitverant-
wortung freuen sich auf Ihren Besuch und stehen für Gespräche 
und Fragen zur Verfügung. 
Unter www.platen-gymnasium.de informieren wir ebenfalls zum 
Übertritt an das Platen-Gymnasium sowie über die vielfältigen An-
gebote unserer Fachbereiche und unser schulisches Leben. 
Für eventuelle Fragen oder Auskünfte steht die Schulverwaltung 
gerne auch telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. 
Jochen Heldmann, Direktor

Theresien-Gymnasium Ansbach
Das Theresien-Gymnasium, Schreibmüllerstr. 10, 91522 Ansbach, 
Wirtschaftswissenschaftliches und Sozialwissenschaftliches Gym-
nasium mit bilingualem Zug und Einführungsklasse, lädt herzlich zu 
einem Infoabend über die Einführungsklasse, am Dienstag, 20. 
Februar 2024, um 19.00 Uhr in unserer Aula ein. Die Einführungs-
klasse führt tüchtige und belastbare Absolventinnen und Absolven-
ten des Mittleren Schulabschlusses in insgesamt drei Jahren zum 
Abitur (uneingeschränkte allgemeine Hochschulreife). Kenntnisse 
in einer zweiten Fremdsprache sind für den Einstieg nicht unbe-
dingt nötig.
„Tag der offenen Tür“ am Freitag, 1. März 2024, in der Zeit von 
14.30 bis 17.00 Uhr. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. 
Zwischen 14.30 und 16.00 Uhr werden regelmäßig Führungen 
durch unsere Schule in Kleingruppen gestartet. Die Schulleitung 
steht zur Beratung zur Verfügung. Weiterhin informieren wir über 
unser erfolgreiches Projekt „Bläserklasse“, den offenen Ganztagszug 
und unsere Tablet-Klassen.“
Auf Ihren und Euren Besuch freuen wir uns.
Ralph Frisch, Oberstudiendirektor“

Gymnasium Carolinum Ansbach
Das Gymnasium Carolinum Ansbach (Reuterstraße 9, 91522 Ans-
bach) veranstaltet am Samstag, 2. März 2024, von 10:00 bis 13:00 
Uhr einen Tag der offenen Tür.
Wir laden alle Grundschülerinnen und Grundschüler und ihre Eltern 
herzlich ein, die Schule bei spannenden Überraschungen und vielen 
Mitmachaktionen zu erkunden.
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler beantworten dabei gerne alle 
Ihre Fragen – besonders zum neu eingeführten naturwissenschaft-
lich-technologischen Zweig.
Stefan Exner, Schulleiter
Reuterstr. 9, 91522 Ansbach
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Evang.-Luth. Pfarramt Immeldorf
Sonntag, 11.02.
10.15 Uhr Gottesdienst in Immeldorf
Sonntag, 25.02.
09.00 Uhr Gottesdienst in Immeldorf
Sonntag, 10.03.
10.15 Uhr Gottesdienst in Immeldorf

Evang.-Luth. Pfarramt Lichtenau
Sonntag, 04.02.
10.15 Uhr Familiengottesdienst mit Taufe
Pfarrer Ebeling
Sonntag, 18.02.
10.15 Uhr Gottesdienst
Prädikantin Götz
Sonntag, 25.02.
9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer Ebeling
Montag, 26.02.
10.30 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim
Sonntag, 03.03.
10.15 Uhr Familiengottesdienst mit Taufe
Pfarrer Ebeling

Leuchtturm-Andachten 2024
Am 22.02.24 starten wir die zweite „Staffel“ unserer Leuchtturm-
Andachten. Sie finden, bis zum 14.03.24, immer Donnerstags um 
19:00 Uhr im Wirtshaus „Zum Eberhardt“ statt.

Gottesdienste aus Unterrottmannsdorf
Sonntag, 04.02.
09.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 18.02.
09.00 Uhr Gottesdienst
Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff
Sonntag, 03.03.
09.00 Uhr Gottesdienst
Prof. Dr. Stefan Seiler

Kath. Pfarramt Sachsen-Lichtenau
Freitag, 02.02.
18.00 Uhr Lichtenau: Hl. Messe mit Kerzensegnung
Samstag, 03.02. - Mariä-Sühne-Samstag
17.30 Uhr Lichtenau: Rosenkranz
18.00 Uhr Lichtenau: Vorabendmesse
Sonntag, 04.02.
10.00 Uhr Sachsen: Hochamt mit Kerzensegnung
Montag, 05.02.
18.00 Uhr Lichtenau: Hl. Messe, anschl. stille Anbetung
Mittwoch, 07.02.
17.30 Uhr Lichtenau: Rosenkranz
18.00 Uhr Lichtenau: Hl. Messe
18.30 Uhr Lichtenau Pfarrheim: Galilea - musikalische Anbetung
Freitag, 09.02.
18.00 Uhr Lichtenau: Hl. Messe, anschl. stille Anbetung
Samstag, 10.02.
18.00 Uhr Sachsen: Vorabendmesse
Sonntag, 11.02.
10.00 Uhr Lichtenau: Hochamt, parallel Kinderfaschings-Gottes-
dienst im Pfarrheim
11.30 Uhr Lichtenau: Hl. Messe in polnischer Sprache
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Mittwoch, 14.02. - Aschermittwoch
19.00 Uhr Lichtenau: Hl. Messe mit Austeilung des Aschenkreuzes
Donnerstag, 15.02.
14:00 Uhr Lichtenau: Hl. Messe, 
anschl. Seniorennachmittag im Pfarrheim
Freitag, 16.02.
18.00 Uhr Lichtenau: Hl. Messe, anschl. stille Anbetung
Samstag, 17.02.
18.00 Uhr Lichtenau: Vorabendmesse
Sonntag, 18.02.
10.00 Uhr Sachsen: Hochamt
Montag, 19.02.
18.00 Uhr Lichtenau: Hl. Messe, anschl. stille Anbetung
Mittwoch, 21.02.
17.30 Uhr Lichtenau: Rosenkranz
18.00 Uhr Lichtenau: Hl. Messe
Samstag, 24.02.
18.00 Uhr Sachsen: Vorabendmesse
Sonntag, 25.02.
10.00 Uhr Lichtenau: Hochamt
Montag, 26.02.
18.00 Uhr Lichtenau: Hl. Messe, anschl. stille Anbetung
Mittwoch, 28.02.
17.30 Uhr Lichtenau: Rosenkranz
18.00 Uhr Lichtenau: Hl. Messe
Jeden Donnerstag:
19.00 Uhr Lichtenau Pfarrheim: Kirchenchorprobe
Alle Termine unter Vorbehalt!
Bitte informieren Sie sich über kurzfristige Änderungen in der Got-
tesdienstordnung, den Aushängen an den Kirchen, oder im Internet. 
Möchten Sie den Pfarrbrief regelmäßig per Mail erhalten? Dann 
schreiben Sie uns:
E-Mail: sachsen-lichtenau@bistum-eichstaett.de
Kath. Pfarrei Sachsen-Lichtenau
Badstraße 13, 91586 Lichtenau
Tel: 09827 266, Fax: 09827 246

Weihnachtszeit in der katholischen Pfarrei Sachsen-Lichte-
nau: Kinder und Jugendliche im Rampenlicht
Festlich erstrahlten die Kirchen St. Josef und St. Johannes in einem 
ganz besonderen Licht dank der emsigen Teams rund um den Kir-
chenschmuck.
Und nicht zuletzt auch in besonderer Weise dank unserer Kinder 
und Jugendlichen.
Nach der Beteiligung unserer Pfarrei an den Adventsmärkten in Sa-
chen mit unserer lebendigen Krippe sowie mit einer Bude in Lich-
tenau begeisterten
14 Kinder und Jugendliche zusammen mit der Verantwortlichen 
Nicole Ehemann die zahlreichen Besucher der nachmittäglichen 
Kindermette in St.
Josef. Für jede Altersgruppe gab es eine passende Rolle, die über 4 
fröhliche Vorbereitungstreffen hinweg einstudiert wurde. Die ge-
lungene Aufführung des Krippenspiels mit einer tollen Mischung 
aus modernen Elementen und der traditionellen Weihnachtsge-
schichte sowie die schönen Weihnachtslieder lassen bereits jetzt 
Vorfreude auf das kommende Jahr aufkommen!
Ein weiteres Highlight war das engagierte Dreikönigssingen im 
Rahmen der weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für 
Kinder unter dem diesjährigen Motto „Gemeinsam für unsere Erde 
– in Amazonien und weltweit“. Aus unserer Pfarrei beteiligten sich 
insgesamt 41 Kinder und Jugendliche zwischen 2 und 16 Jahren mit 
ihren Begleitern und waren damit ein stolzer Teil der deutschland-
weit rund 300.000 Sternsinger. An
2 Tagen zogen sie im Pfarrgebiet von Sachsen-Lichtenau von Tür 
zu Tür, um den Menschen den Segen zu bringen und sammelten 
dabei beachtliche
5527,70 Euro zugunsten des „Sternsingerwerks Kinder-in-Not“. Ein 
herzliches „Vergelt’s Gott“ allen Spendern für Ihre Unterstützung 
jeglicher Art! Und Liebe Sternsinger – ihr berührt dabei nicht nur 
die Herzen der Menschen, sondern helft durch euren Einsatz glei-
chermaßen aktiv und konkret gleichaltrigen Kindern in Not!
Die katholische Pfarrei Sachsen-Lichtenau bedankt sich sehr herz-
lich bei allen Kindern und Jugendlichen sowie bei ihren Eltern, Be-
gleitern und allen Verantwortlichen für ihr Dabeisein und die Be-
geisterung, die die Weihnachtszeit lebendig erlebbar und feierlich 
gemacht haben!

Weihnachtszeit in der kath. Pfarrei Foto: Monika Rauh

zu unserem  

Kinder-
Faschingsgottesdienst 

 

Wann:  Sonntag, 11. Februar 2024 um 10 Uhr 
 

Wo:  im kath. Pfarrheim, Badstraße 13 
 

Kommt alle bunt kostümiert! 
 

Dein Kinderkirche-Team  

freut sich auf Dich!    

Kath. Pfarreien St. Franziskus Neuende�elsau und Sachsen-Lichtenau 
www.markt-lichtenau.de
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Apothekennotdienst
Diese Daten sind tagesaktuell und unterliegen einem ständigen 
Änderungsservice. Sie können die Notdienste auch unter https://
lak-bayern.notdienst-portal.de/blakportal/erstelleplan/kennziffer 
abrufen. Dienstwechsel täglich um 08:00 Uhr früh. Die Apotheken-
notdienste in Ansbach können Sie ebenfalls unter dieser Adresse 
nachsehen.
Do. 01.02.2024
GINKGO Apotheke Tel.: 09871 / 7060506
Heinrich-Brandt-Str. 25, 91575 Windsbach
Fr. 02.02.2024
Praeventicus-Apotheke Tel.: 09872/9528844
Altendettelsauer Str. 3, 91580 Petersaurach
Sa. 03.02.2024
Anthemis Apotheke Tel.: 0981 / 48757980
Rettistr. 3, 91522 Ansbach
So. 04.02.2024
Drais Apotheke Tel.: 0981 / 7557000
Draisstraße 2c, 91522 Ansbach
Mo. 05.02.2024
Fontana-Apotheke Tel.: 09872 / 9572720
Fürther Str. 29, 91560 Heilsbronn
Di. 06.02.2024
Medicon-Apotheke Tel.: 0981 / 2030
Platenstr. 28, 91522 Ansbach
Mi. 07.02.2024
Weigel-Apotheke Tel.: 09875 / 291
Richard-Wagner-Str. 18, 91639 Wolframs-Eschenbach
Do. 08.02.2024
Laurentius-Apotheke OHG Tel.: 09874 / 67820
Johann-Flierl-Str. 35, 91564 Neuendettelsau
Fr. 09.02.2024
Löhe-Apotheke Tel.: 09874 / 68200
Bahnhofstr. 7, 91564 Neuendettelsau
Sa. 10.02.2024
Neue Apotheke Lichtenau Tel.: 09827 / 2401225
Ansbacher Straße 3a, 91586 Lichtenau
So. 11.02.2024
Stadt-Apotheke Tel.: 09871 / 372
Hauptstr. 24, 91575 Windsbach
Mo. 12.022024
GINKGO Apotheke Tel.: 09871 / 7060506
Heinrich-Brandt-Str. 25, 91575 Windsbach
Di. 13.02.2024
Praeventicus-Apotheke Tel.: 09872/9528844
Altendettelsauer Str. 3, 91580 Petersaurach
Mi. 14.02.2024
Anthemis Apotheke Tel.: 0981 / 48757980
Rettistr. 3, 91522 Ansbach
Do. 15.02.2024
Drais Apotheke Tel.: 0981 / 7557000
Draisstraße 2c, 91522 Ansbach
Fr. 16.02.2024
Fontana-Apotheke Tel.: 09872 / 9572720
Fürther Str. 29, 91560 Heilsbronn
Sa. 17.02.2024
Medicon-Apotheke Tel.: 0981 / 2030
Platenstr. 28, 91522 Ansbach
So. 18.02.2024
Markgrafen-Apotheke Tel.: 0981 / 2254
Nürnberger Str. 34, 91522 Ansbach
Mo. 19.02.2024
Laurentius-Apotheke OHG Tel.: 09874 / 67820
Johann-Flierl-Str. 35, 91564 Neuendettelsau
Di. 20.02.2024
Löhe-Apotheke Tel.: 09874 / 68200
Bahnhofstr. 7, 91564 Neuendettelsau

Mi. 21.02.2024
Neue Apotheke Lichtenau Tel.: 09827 / 2401225
Ansbacher Straße 3a, 91586 Lichtenau
Do. 22.02.2024
Stadt-Apotheke Tel.: 09871 / 372
Hauptstr. 24, 91575 Windsbach
Fr. 23.02.2024
GINKGO Apotheke Tel.: 09871 / 7060506
Heinrich-Brandt-Str. 25, 91575 Windsbach
Sa. 24.02.2024
Praeventicus-Apotheke Tel.: 09872/9528844
Altendettelsauer Str. 3, 91580 Petersaurach
So. 25.02.2024
Anthemis Apotheke Tel.: 0981 / 48757980
Rettistr. 3, 91522 Ansbach
Mo. 26.02.2024
Drais Apotheke Tel.: 0981 / 7557000
Draisstraße 2c, 91522 Ansbach
Di. 27.02.2024
Fontana-Apotheke Tel.: 09872 / 9572720
Fürther Str. 29, 91560 Heilsbronn
Mi. 28.02.2024
Medicon-Apotheke Tel.: 0981 / 2030
Platenstr. 28, 91522 Ansbach
Do. 29.02.2024
Weigel-Apotheke Tel.: 09875 / 291
Richard-Wagner-Str. 18, 91639 Wolframs-Eschenbach
Fr. 01.03.2024
Laurentius-Apotheke OHG Tel.: 09874 / 67820
Johann-Flierl-Str. 35, 91564 Neuendettelsau
Sa. 02.03.2024
Löhe-Apotheke Tel.: 09874 / 68200
Bahnhofstr. 7, 91564 Neuendettelsau
So. 03.03.2024
Neue Apotheke Lichtenau Tel.: 09827 / 2401225
Ansbacher Straße 3a, 91586 Lichtenau
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117, Notruf für Rettungs-
dienst und Feuerwehr: 112, Polizei: 110

Diakonieverein Lichtenau e.V.

Haus der Begegnung
Programm Februar

Donnerstag, 01.02.24 Wir spielen - jeder was er kann und möchte
Dienstag, 06.02.24 Dürers Knechtlein

Lesung mit Kerstin Trimble
Donnerstag, 08.02.24 Mittagstisch- bitte anmelden unter 

09827/845
Lichtenauer Ansichten in Dia‘s
aus dem Nachlass von Eberhard Altschäf-
fel
In den Faschingsferien bleibt das HdB 
geschlossen

Dienstag, 20.02.24 Volksliederraten mit
Herrn Karl Deininger

Donnerstag, 22.02.24 Meditation mit
Frau Renate Stahl

Dienstag, 27.02.24 Pfr. Ebeling besucht uns
Donnerstag, 29.02.24 Spiele
Dienstag, 05.03.24 Vorstellung Weltgebetstag 2024

Palästina.... durch das Band des Friedens
Donnerstag, 07.03.24 Mittagstisch – bitte anmelden unter 

09827/845
Erzählcafe
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Für kurzfristige Änderungen beachten Sie bitte die Tagespresse!
Fahrer gesucht!
Wer würde ehrenamtlich Dienstags ca. 13:00 – 14:00 und 16:30 
-17:30 Uhr mit dem Gemeindebus die Besucher des Hauses der 
Begegnung bringen und wieder nach Hause fahren. Nähere Infos 
gerne unter 09827-845.

Förderverein Freibad 

Lichtenau e. V.

Stammtisch des Fördervereins
Der Förderverein Freibad Lichtenau e.V. lädt alle Mitglieder und 
diejenigen, die sich schon auf die nächste Freibadsaison freuen, zu 
einem gemütlichen Stammtisch ein:
am Donnerstag, 29. Februar ab 20.00 Uhr
im Gasthaus „Zum Eberhardt“ in Lichtenau
Wir wollen über die anstehenden Termine und Aktivitäten in der 
neuen Saison sprechen und hoffen auf viele Ideen.
Auf zahlreichen Besuch freut sich die Vorstandschaft des FöV Frei-
bad Lichtenau e.V.

Gesangverein Eintracht 

Immeldorf 1895

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen am 
Mittwoch, 06.03.2024 um 19.00 Uhr im Gasthof zum grünen Baum 
in Bechhofen wird hiermit eingeladen.

Imkerverein Zandt 

und Umgebung

Jahreshauptversammlung 2024
Hierzu lade ich die Mitglieder des Imkervereins Zandt und Umge-
bung sowie an der Bienenhaltung interessierte Bürger ein.
Termin: 10. März 2024 ab 13.00 Uhr
Ort: Dorfgemeinschaftshaus Zandt (gegenüber Haus Nr. 9), 91586 
Lichtenau
Tagesordnung:
 1.Begrüßung und Bericht Vorstand
 2.Kassenbericht
 3.Kassenprüfer
 4.Entlastung Vorstandschaft
 5.Bericht Schriftführer
 6.Jubiläen
 7.Sonstiges
Im Anschluss ist bei Kaffee und Kuchen Zeit für Gespräche und Dis-
kussionen.
Weitere Informationen bei
Erwin Bauer
Tel.09827/928140 
1.Vorsitzender Imkerverein Zandt-u. Umgebung

Lichtenauer Freundeskreis

Der Freundeskreis trifft sich zum ersten Mal in diesem Jahr am Mitt-
woch, dem 7. Februar
im TSV-Sportheim zu einer geselligen Runde. Beginn ist um 14:30 
Uhr. Gäste sind wie
immer herzlich willkommen.

Obst- und Gartenbauverein Lichtenau

Vormerkung:
Hauptversammlung am 05.04.24, 18:00, beim ZE
Zur Wahl stehen alle Posten frei, der Posten Schriftführen steht noch 
offen.
Wir bitten um ihre Bewerbungen.
Unsere Leihgeräte: Gastro-Spülmaschine, Vertikutierer, Häcksler, 
Kühlschrank,
günstig zu verleihen bei Charly Eberhardt Tel 09827/4861.
Die Maulwürfe Gartenspaß für die jungen Gärtner/innen
Maulwurfgruppe (für Kinder ab 4 Jahren)
Wir treffen uns immer Dienstag von 15.30 bis 17:00 Uhr.
denkt bitte an wetterfeste Kleidung. Sehr gerne auch zum
Schnuppern mit der Familie.
Auch für Nichtmitglieder.
Mail: OGV-lichtenau@gmx.de und 09827/4861

Obst- und Gartenbauverein 

Immeldorf und Umgebung

Einladung Baumschneidekurs
Der Obst- und Gartenbauverein Immeldorf möchte ein Seminar 
zum Thema:
Obstbäume richtig schneiden
Tipps und Hinweise in Theorie und Praxis
abhalten.
Termin: 09.03.2024
Bei schlechtem Wetter findet am geplanten Termin nur der theo-
retische Teil statt. Der praktische Teil würde in der Obstplantage 
nachgeholt werden.
Das Seminar wird geleitet von:
Johann Steinmetz aus Wilhermsdorf
Um besser planen zu können, bitten wir alle Interessenten sich 
bei: Christina Schachner-Hinz unter 0170/ 730 25 39 oder Ale-
xandra Betz unter 0175/ 207 58 25 zu melden.
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Wir werden Euch dann weitere Infos zukommen lassen!
Die Teilnahme am Seminar ist für Vereinsmitglieder des Obst- und 
Gartenbauvereins KOSTENLOS. Für externe Teilnehmer/innen wird 
eine Kursgebühr von ca. 10,- € anfallen.

TSV 1910 Lichtenau e. V.

Faustball
Faustball-Jedermannturnier

am Samstag den 23.März 2024
ab 10.00 Uhr den ganzen Tag

FFW Fischbach-Rückersdorf
Liebe Feuerwehrkameraden,
der 1. Bürgermeister der Marktgemeinde Lichtenau und die Vor-
standschaft der Freiwilligen Feuerwehr Fischbach/Rückersdorf la-
den recht herzlich zur Jahreshauptversammlung am Freitag den 
01.03.2024 um 19:00 Uhr ins Gasthaus Schmidtkunz in Rückersdorf 
ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Verlesung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung
3. Bericht des Vorstandes
4. Bericht der Kommandanten
5. Kassenbericht und Bericht der Revisioren
6. Grußworte
7. Wünsche und Anträge
Zur Versammlung tragen die aktiven Mitglieder Ausgehuniform.

FFW Immeldorf
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Am 09.03.2024 um 19.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Immeldorf
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorstand
2. Totenehrung
3. Protokoll von 2023
4. Bericht des 1. Vorstandes
5. Bericht des Kommandanten
6. Kassenbericht
7. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Kassiers
8. Grußworte
9. Wünsche, Anträge und Sonstiges
Ich bitte darum, dass alle in Uniform erscheinen!
Ich hoffe auf zahlreiche Teilnahme und verbleibe mit kamerad-
schaftlichem Gruß
Alexander Klass
1.Vorstand

Jagdgenossenschaft Herpersdorf
Jagdgenossenschaft Herpersdorf
Die Jagdgenossenschaft Herpersdorf lädt alle Jagdgenossen zur 
Jahreshauptversammlung am Montag, 18. März 2024, um 19.30 
Uhr im Gemeinschaftsraum Herpersdorf ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Jagdvorstehers
3. Protokoll der letzten Versammlung
4. Kassenbericht und Entlastung
5. Neuwahlen der Vorstandschaft
6. Verwendung der Jagdpacht
7. Wünsche und Anträge
Thomas Weger
Der Jagdvorstand

Jagdgenossenschaft Immeldorf

Jagdgenossenschaft Immeldorf
Die Jagdgenossenschaft Immeldorf lädt alle Jagdgenossen zur Jah-
reshauptversammlung am Samstag, 02. März.2024, um 19.00 Uhr in 
die Alte Schule Immeldorf ein.
Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Bericht des Jagdvorstehers
3. Protokoll der letzten Versammlung
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft
6. Aufnahme neue Pächter
7. Verwendung Jagdpacht
8. Wahlen zur Vorstandschaft
9. Wünsche und Anträge
Gerhard Oberseider,
Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft 

Oberrammersdorf

Herzliche Einladung ergeht an alle Jagdgenossen zur Jahreshaupt-
versammlung am Freitag, den 23.02.2024 um 19.30 Uhr im Gast-
haus Blank Oberrammersdorf
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Protokoll der letzten Versammlung
3. Bericht des Jagdvorstehers
4. Bericht des Jagdpächters
5. Kassenbericht und Entlastung
6. Verwendung der Jagdpacht
7. Ausgliedern der Gemeinschaftsmaschinen in eine andere 

Rechtsform
8. Jagdpachtverlängerung
9. Grenzanpassung im Bereich Neubau Kreisstraße AN14
10. Neuwahlen der Vorstandschaft
11. Wünsche und Anträge
12. Sonstiges
Werner Dietz,
Jagdvorstand

Jagdgenossenschaft Schlauersbach-Kirschendorf
Am Samstag, den 23.03.2024 um 19.30 Uhr ins Gasthaus Waldesruh 
in Kirschendorf ergeht an alle Jagdgenossen herzliche Einladung.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Jagdvorstandes
3. Verlesen der Niederschrift 2023
4. Kassenbericht 2023
5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft 2023
6. Verwendung der Jagdpacht 2023
7. Wahlen der Vorstandschaft (Jagdvorsteher, Stellvertreter, 2 Bei-
sitzer, Kassier, Schriftführer)
8. Abstimmung über Verlängerung und eventueller Änderung des 
Jagdpachtvertrags
9. Wünsche und Anträge
Hermann Volz
Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft 

Unterrottmannsdorf

Die Jagdgenossenschaft Unterrottmannsdorf lädt alle Jagdgenos-
sen zur Jahreshauptversammlung am Freitag, 15. März 2024, um 
19.30 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus Zandt ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Jagdvorstehers
3. Antrag auf Jagdpachtverlängerung
4. Protokoll der letzten Versammlung
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft
7. Verwendung der Jagdpacht
8. Neuwahlen
9. Wünsche und Anträge
Martin Schwab,
Jagdvorsteher
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Februar 2024
Samstag, 03.02.2024 - 20. Spieltag
Heimspiel: 1. FCN – VfL Osnabrück, um 13:00 Uhr, im „Max-Morlock-
Stadion“, in Nürnberg. Diejenigen, die nicht im Stadion sind, sehen 
sich das Spiel im Fernsehen auf „sky“, im TSV Sportheim, in der Ge-
meinschaft an.
Freitag, 09.02.2024 - 21. Spieltag
Auswärtsspiel: SV Wehen Wiesbaden – 1. FCN, um 18:30 Uhr, in der 
Brita-Arena, in Wiesbaden. Wir sehen uns das Spiel, im Fernsehen 
auf „sky“, im TSV Sportheim, in der Gemeinschaft an.
Sonntag, 18.02.2024 - 22. Spieltag
Heimspiel:1. FCN – 1. FC Kaiserslautern, um 13:30 Uhr, im „Max-
Morlock-Stadion“, in Nbg. Diejenigen, die nicht im Stadion sind, 
sehen sich das Spiel im Fernsehen auf „sky“, im TSV Sportheim, in 
der Gemeinschaft an.
Sonntag, 25.02.2024 - 23. Spieltag (fränkisches Derby)
Auswärtsspiel: SpVgg Greuther Fürth – 1. FCN, um 13:30 Uhr, im 
Sportpark Ronhof / Thomas Sommer, in Fürth. Diejenigen, die nicht 
„live“, vor Ort sind, sehen sich das Spiel im Fernsehen auf „sky“, im 
TSV Sportheim, in der Gemeinschaft an.
V o r s c h a u März 2024
Samstag, 02.03.2024 - 24. Spieltag
Heimspiel: 1. FCN – Eintracht Braunschweig, um 13:00 Uhr, im „Max-
Morlock-Stadion“, in Nbg. Diejenigen, die nicht Im Stadion sind, se-
hen sich das Spiel im Fernsehen auf „sky“, im TSV Sportheim, in der 
Gemeinschaft an.
Samstag, 09.03.2024 - 25. Spieltag
Auswärtsspiel: 1. FC Magdeburg – 1. FCN, um 20:30 Uhr, in der 
„MDDC-Arena“, in Magdeburg. Wir sehen uns das Spiel im Fernse-
hen auf „sky“, im TSV Sportheim, in der Gemeinschaft an.
Samstag, 16.03.2024 - 26. Spieltag
Heimspiel: 1. FCN – FC St. Pauli, um 13:00 Uhr, im „Max-Morlock-
Stadion“, in Nbg. Diejenigen, die nicht im Stadion sind, sehen sich 
das Spiel im Fernsehen auf „sky“, im TSV Sportheim, in der Gemein-
schaft an.
Bis hierher wurde, von der „DFL“, bereits terminiert !
Die Vorstandschaft

Metalldächer jeglicher Art +
Flachdachisolierung +
Dachsanierung + Ziegeleindeckung
Balkone + Terrassen + Garagen + Carport

Barth GmH & Co. KG

Am Schulplatz 5
91586 Lichtenau/Immeldorf

Tel.
Fax
Handy

09827-927363
09827-9279667
0170-2273933

Wir bieten auch METALLBAU an

www.dachdeckereibarth.de info@dachdeckereibarth.deAm 14.2.
ist Valentinstag

Einladung
„Kunsttage in Sachsen“
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Ausstellung
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Termine der Wanderfreunde Sachsen
Die Jahreshauptversammlung der Wanderfreunde Sachsen findet 
am Donnerstag den 1. Februar 2024 im Vereinsheim der Wanderer 
statt. Beginn 18.00 Uhr.
Im Februar nehmen wir an folgenden Wanderungen teil:
24./25. Rothenburg

Kunsttage in Sachsen b. Ansbach
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Jalousien
Rollladen
Fliegengitter
Markisen
Rolltore

•
•
•
•
•
Walkmühlweg 18
91555 Feuchtwangen
Tel.: 09852 - 2184

Ihr regionaler Hersteller für

90599 Dietenhofen

Tel. 09824 / 733

www.exakt-wohnbau.de

seit über 40 Jahren

IHR Partner am Bau

Beratung - Planung und
Bauausführung

alles aus einer Hand

� zuverlässig

� termingerecht

� individuell

� fachkompetent

� hochwertig

� zukunftsorientiert

� preisgünstig

� wertbeständig

� energieeffizient



Mitteilungsblatt Markt Lichtenau (Ausgabe 2-2024)24

Paulisch 

Fischbach 14
91586 Lichtenau
09827 / 3529947
PaulischGmbH@gmx.de

www.mpkp-dienstleistungen.net

• Garten- und  Landschaftspflege
• Grundstückspflege
• Baumfällung
• Gehölzpflege
• Gartengestaltung

GmbH LAURENTIUS-GYMNASIUM

INFOVERANSTALTUNG

Samstag
9.März 2024, 10:00Uhr

• zumÜbertritt in die 5. Klasse
• für Schüler*innen und Eltern
• Luthersaal, Wilhelm-Löhe-Str. 26, Neuendettelsau

www.laurentius-gymnasium.de
Tel: +49 9874 8-6415

weil wir das
Leben lieben.


